
Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats Übersee 
 
 
 
Aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), gibt 
sich die Gemeinde folgende  
 

Änderung zur Geschäftsordnung des Gemeinderats 
 
 

§ 1  
 Änderung 

 
1. § 13 Abs. 2 Nr. 4 c, letzter Auszählungsstrich entfällt. 
 
2. § 9 Abs. 3 Nr. 1 b, wird wie folgt ergänzt: 
    jeweils innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils    
 
3. § 8 Abs. 2 Nr. 2 c) entfällt 
 
 
 

§ 2  
 Inkrafttreten 

 
Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 25.06.2020 in Kraft.  
 
 
 
 
Übersee, 07.07.2020 
 
 
 
Bauerdick 
1. Bürgermeister 

 
 
 
 
 


